
übersichtlich gehalten. Deshalb lassen sich
die Ausführungen auch zu Einzelfragen gut
auffinden, obwohl ein Register und ein Ab-
kürzungsverzeichnis fehlen. Der Stil ist gut
lesbar und die oben explizierten Ergebnisse
sind unmissverständlich. Man kann der Ar-
beit nur Erfolg wünschen, zumal es der Pra-
xis oft hilft, wenn auf besonderen, politisch
sensiblen und von zahlreichen Interessen do-
minierten Rechtsgebieten deutliche und auch
für die Gerichte hilfreiche Untersuchungen
vorliegen. Solch eine Arbeit zu lesen, macht
Spaß, und daher kann nur empfohlen wer-
den, dies zu tun.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Europäischer Jugendschutz für das 

Fernsehen

Die Finanzierung von Studienaufenthalten
im europäischen Ausland durch die Euro-
päische Union schlägt sich auch in der Dis-
sertationsliteratur nieder: Es finden sich zu-
nehmend Doktorarbeiten, die auch inner-
europäisch solche Rechtsordnungen verglei-
chen, die man sich nicht mit in den Schulen
gängigen Sprachen erschließen kann. So liegt
es auch hier, bei einer von Dieter Dörr betreu-
ten Dissertation: Die Autorin hat nicht nur an
deutschen Universitäten, sondern auch in
Krakau studiert und dann in einem Europäi-
schen Graduiertenkolleg „Systemtransfor-
mation und Wirtschaftsintegration im zusam-
menwachsenden Europa“ an ihrer Studie zum
Jugendschutz gearbeitet, weshalb das Buch
gewiss auch weitere, namentlich ungenann-
te Väter hat. Über das Heidelberger Kolleg
wurde sie von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft gefördert.

Der Jugendschutz stand von Anfang an
auf der Agenda eines Fernsehens ohne Gren-
zen in Europa. Ebenso wie werbe- und film-
förderrechtliche Regelungen waren auch Be-
stimmungen zum Jugendschutz schon in der
ersten Fassung der Fernsehrichtlinie zu fin-
den. Nicht anders ist das in den Regelungen
ihrer jetzigen Neufassung – der zweiten Re-
vision – als Richtlinie über audiovisuelle Me-
diendienste, die bis Ende 2009 umgesetzt sein
sollte. 

Unbeschadet dieser Richtlinie und ihrer
Maßstäbe kann ein Bedarf an Harmonisie-
rung bestehen, der über sie hinausgeht. Dies
mag sich insbesondere am Beispiel der Prä-
senz von Gewalt in einschlägigen Sendungen
leicht veranschaulichen lassen. Dabei blieb
die kompetenzrechtliche Lage immer prekär;
zwischen homogenisierendem Dienstleis-
tungsmarkt und vielfältiger Medienkultur an-
gesiedelt, war der Spielraum für europäische
Regelungen gering, sodass sich der Harmo-
nisierungsbedarf schon daraus ergab, dass
die Mitgliedstaaten – weithin auf sich gestellt
– das Feld beackern müssen und sich dabei
naturgemäß die Frage stellt, ob sie nicht un-
tereinander zu Parallelregelungen finden und
so die Kompetenzfrage überspielen können
und sollten. Arbeitet man auf diesem Gebiet,
so ist zu begründen, weshalb man bestimm-
te Länder bearbeitet. Dabei spielt hier eine

Rolle, dass das niederländische und das bri-
tische Aufsichtssystem als zukunftsweisend
gelten, während Polen spezifisch osteuropäi-
sche Probleme postkommunistischer Staaten
zu bewältigen hat und Deutschland bisher ei-
nem traditionellen Aufsichtsmodell treu ge-
blieben ist, also weder solche Probleme abzu-
arbeiten hat, noch innovativ tätig geworden
ist. Das hat sich erst jüngst geändert, indem
nun hier ein Modell „regulierter Selbstregulie-
rung“ realisiert wird, das zugleich Elemente
einer „Koregulierung“ verwirklicht. Die grenz-
überschreitende Verbreitung entsprechender
Dienste und Materialien wird dadurch noch
nicht gebannt; aber je mehr Studien die Sach-
probleme aufgreifen und analysieren, Rege-
lungsmodelle diskutieren und untersuchen,
desto wahrscheinlicher wird ein gemeinsa-
mes Bewusstsein von dem, was geboten, und
dem, was möglich ist. Allerdings besteht
manchmal auch die Gefahr, dass Besonder-
heiten eines föderativen Systems dabei eben-
so untergehen wie die daraus resultierenden
unterschiedlichen Regelungsmuster für pri-
vate und öffentlich-rechtliche Medienange-
bote. Letztere haben eine Binnenkontrolle
vorgeschaltet und eingeübt; das fehlt im pri-
vaten Sektor. Entsprechend fällt auch das
Kompensationsinteresse an Modellen der
Selbstregulierung unterschiedlich aus. Die
Gründe solcher Unterschiede dürfen ebenso
wenig verwischt werden wie diejenigen der
genannten prekären europäischen Kompe-
tenzlage. Die sozusagen „nachgelagerte“
Selbstregulierung arbeitet notwendig mit an-
deren Rastern als eine Binnenkontrolle. Auch
haben überprüfende Verfahren hier eine an-
dere Funktion, weil sie auf Organe einer
Selbstverwaltung Privater wirken. Diese Ver-
fahrensstrukturen sind im öffentlich-recht-
lichen Sektor kaum von Bedeutung. Das wird
sich kaum rasch ändern, zumal wenn es bei
der eigenständigen Regelung in diesem Sek-
tor bleibt. Dagegen stehen zwar gewisse
Neigungen der Politik; sie sind aber offen-
sichtlich darauf gerichtet, die tradierten rund-
funkverfassungsrechtlichen Strukturen die-
ses Sektors schlicht auszublenden und so ein
rechtspolitisches Interesse präsentabel er-
scheinen zu lassen – ein leicht durchschauba-
res Manöver.

Das Interesse der Arbeit ist unabhängig
davon rechtspolitisch, indem es Regelungen
vergleicht, Verbesserungen vorschlägt und
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auch die europarechtliche Perspektive um ei-
gene Facetten ergänzt. Hier ist nicht sinnvoll,
einzelne Punkte einer eingehenden Kritik ver-
schiedenster Bestimmungen zu entfalten. Si-
cher ist das Problembewusstsein im Gewalt-
Bereich und im Sektor der Pornografie deut-
lich gestiegen. Allerdings sind auch hier
schlichte Verbreitungsverbote noch immer
nicht durchsetzungsfähig, zumal sie leicht
missbraucht werden könnten. Auch die vor-
liegende Arbeit beschränkt sich daher auf
Vorschläge zu einer besonderen Markierung
durch Piktogramme, Bild- und Tonsignale.
Das läuft allerdings auf eine Selbstkontrolle
beim Rezipienten hinaus, die sicher nur dort
greift, wo die Sozialbeziehungen zwischen
Jugendlichen und Erwachsenen Interventio-
nen älterer, nahestehender Personen noch ge-
statten. Hier zeigt sich vielleicht eine gewis-
se Schwäche vieler Arbeiten zu diesem The-
ma, die sich aus der Sache ergibt: Es ist nahe-
zu unmöglich, gesicherte Befunde zu der
empirischen Seite des Jugendschutzes zu er-
stellen. Daran ändern auch die Bemühungen
nach Gewalttaten nichts. Das gilt zumal auf
europäischer Ebene als Grundlage für den
Rechtsvergleich wie für Umsetzungs- oder
Harmonisierungsfragen. Deswegen sind recht-
liche Erörterungen niemals ganz frei von der
abstrakten Akrobatik in einer Zirkuskuppel,
von der aus man das, was in den Köpfen und
Seelen unten auf den Rängen im Zelt ge-
schieht, noch weniger beurteilen kann als aus
der sozialen Nähe unten in Bodenhaftung. 

Aber zurück in den Himmel jener Kuppel:
Der Vergleich mitgliedstaatlicher Umsetzun-
gen der Richtlinie und der mitgliedstaatli-
chen Regelungen ergibt Thesen zur Effizienz
der Richtlinie, zu ihrer Ergänzungsbedürftig-
keit, zu einem Zuwachs an Kompetenz auf
europäischer Ebene und zu Möglichkeiten
eben einer autonomen mitgliedstaatlichen
Harmonisierung. Die Verdichtung der Rechts-
räume bewirkt solche Möglichkeiten. Sie sind
auch wahrzunehmen, weil die Konvergenz
der Medien und die fortschreitende Digitali-
sierung die grenzüberschreitenden Effekte
der Medien verstärken und damit das Gefähr-
dungspotenzial wächst, das an sich schon
einen immer effektiveren Jugendschutz not-
wendig macht. Allerdings steht dem die In-
formationsfreiheit der Rezipienten sowie auf
der anderen Seite die Kunst-, Meinungs- oder
auch Medienfreiheit entgegen. Dies führt da-

zu, dass die Arbeit hohe Anforderungen an
das Gefährdungspotenzial inkriminierter
Angebote stellt. Das aber führt zu solchen
Schwierigkeiten des Nachweises, dass vie-
les rasch beim Alten bleibt. Ein Dilemma, aus
dem man schwerlich entlassen werden wird.

Die Arbeit ist gut dokumentiert, sehr zu-
gänglich geschrieben und lässt sich auf viele
Einzelfragen ein. Dabei richtet sie sich vor al-
lem an den europäischen Gesetzgeber als
Integrationsgesetzgeber, während die natio-
nalen Gesetzgeber aufgerufen sind, sich auf
Harmonisierungsgesetze einzulassen. Der
Einstieg in Einzelfragen wird für deutsch-
ebenso wie für polnischsprachige Leser durch
zusammenfassende, aber zugleich sehr de-
taillierte Thesen sehr erleichtert. In diesem
Sinne ist das Buch sehr zu empfehlen und es
steht zu hoffen, dass es seine Adressaten auch
wirklich erreicht. Vielleicht wäre dafür auch
gut, wenn die Autorin Zeit fände, einen zu-
sammenfassenden Aufsatz in einer verbrei-
teten Fachzeitschrift zu veröffentlichen. Das
würde auch dazu zwingen, das recht umfang-
reiche und detailfreudige Buch noch einmal
auf den Punkt zu bringen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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